
LIECHTENSTEIN SCHAFFT RECHTSSICHERHEIT

Die internationale Finanzkrise nach 2008 forderte von Liechtenstein die Überprüfung der herkömmlichen Geschäftsfelder,  
die Transformation des Finanzplatzes und die Ausrichtung auf die globalen Regulierungen. Ein Jahrzehnt nach  
diesen Turbulenzen präsentiert sich der Finanzplatz Liechtenstein in einer konsolidierten und gestärkten Position. Die Trans-
formation hat den Weg vorbereitet, um neue Herausforderungen anzugehen und neue Entwicklungen aufzunehmen.

Zu diesen Herausforderungen und Entwicklungen zählt die Blockchain-Technologie, die mit rasanter Geschwindigkeit in viele  
Wirtschaftsbereiche eindringt. Was noch vor wenigen Jahren undenkbar erschien, ist mit den sogenannten Fintech- 
Unternehmen Wirklichkeit geworden. Technologische Innovationen führten zu bisher unbekannten Finanzinstrumenten und 
Finanzdienstleistungen. Die Blockchain-Technologie führt diese Entwicklung in weitere ungeahnte Möglichkeiten, die  
auch Bereiche ausserhalb der traditionellen Finanzdienstleistungsindustrie umfassen.

Liechtenstein begegnete der Fintech-Herausforderung mit Offenheit. Regierung und Finanzmarktaufsicht haben gemeinsam ein 
«Regulierungslabor» aufgebaut, das die Start-ups der Szene und ebenso etablierte Finanzdienstleister in Fragen der  
Aufsicht und Regulierung begleitet. Die Angebote wurden vom sich entwickelnden Markt gut aufgenommen, weil neue Unter-
nehmen in der Aufbauphase auf Rechtssicherheit angewiesen sind und die Rechtssicherheit auch bei international tätigen 
Akteuren zu den Standortvorteilen Liechtensteins zählt.

Unter den Fintech-Entwicklungen nimmt der Blockchain-Bereich eine besondere Rolle ein, weil damit rechtssichere Trans-
aktionen und Abläufe möglich werden, ohne dass dafür ein Intermediär verantwortlich ist. Um auch für diesen Bereich  
die notwendige Rechtssicherheit zu schaffen, erarbeitete die Regierung ein Blockchain-Gesetz.

Die Vernehmlassung für das Blockchain-Gesetz soll 2018 abgeschlossen werden. Für das weitere Vorgehen ist vorgesehen, dass 
die Regierung dem Parlament im Verlaufe des kommenden Jahres eine Gesetzesvorlage unterbreitet. Damit könnte das neue 
Blockchain-Gesetz bis Anfang 2020 in Kraft treten.

Wer den Begriff Blockchain hört, der denkt unwillkürlich an die 
Kryptowährung Bitcoin. Aber Blockchain ist mehr als Bitcoin, eine 
neue Technologie mit dem Potenzial, zunehmend Bereiche von 
Gesellschaft und Wirtschaft zu verändern. Die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten haben die Blockchain-Technologie in den Fokus 
der Öffentlichkeit gerückt. Zur Schaffung von Rechtssicherheit 
hat sich Liechtenstein als erstes Land in Europa entschlossen, 
ein Blockchain-Gesetz zu erlassen.

Neue Technologien veränderten immer wieder die Wirtschaft und 
die Gesellschaft. Als der Telefonapparat noch an der Wand hing 
und der Hörer mit einem Kabel am Apparat befestigt war, konnte 
sich wohl niemand die Handy-Revolution ausmalen: Die ständige 

Bereitschaft zu einem Blick auf das Smartphone gehört heute zu 
den Hauptmerkmalen unserer Gesellschaft, ebenso die ortsunab-
hängige Erreichbarkeit zu jeder Zeit, nicht zuletzt die Möglichkeit, 
in Sekunden die neuesten Nachrichten aus aller Welt abzurufen. 
Die Digitalisierung beschränkt sich jedoch nicht auf den Telekom-
munikationssektor, sondern umfasst alle Lebens- und Wirtschafts-
bereiche der heutigen Gesellschaft. Die Autohersteller tüfteln an 
automatisierten Fahr zeugen, die Spedi tionsfirmen befassen sich 
mit Warenlieferungen durch Drohnen, in den Industriebetrieben 
kommen immer mehr Roboter zum Einsatz. Und im Rahmen der 
fortschreitenden Digitalisierung zeichnet sich mit der Blockchain-
Technologie eine neue Entwicklung ab, die dereinst im Rückblick 
vielleicht auch als technologische Revolution bezeichnet wird.
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FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN – ERSTES LAND MIT BLOCKCHAIN-GESETZ

BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE 
IST MEHR ALS KRYPTOWÄHRUNGEN



Blockchain-Technologie als Treiber  
einer neuen Innovationswelle
Noch wird Blockchain vorwiegend mit Krypto-
währungen gleich gesetzt. Dieser Eindruck ist 
deswegen entstanden, weil Bitcoin zu den ersten 
Anwendungen der Blockchain-Technologie ge-
hört, die einem breiten Publikum bekannt ge-
worden ist. Die Anwendungsmöglichkeiten von 
Blockchain sind jedoch umfassender, beinahe 
unbegrenzt, weil Blockchain eigentlich ein öffent-
liches Register ist, das dezentral, auf den Com-
putern der Teilnehmer, alle Transaktionen 
speichert. Die Transaktionen werden verschlüs-
selt, in Blöcken gegliedert und miteinander ver-
kettet, woraus der Begriff Blockchain entstanden 
ist. Der Vorteil dieser «Blockkette» liegt darin, 
dass die gespeicherten Informationen nicht ge-
fälscht werden können und ohne Ablaufdatum 
gespeichert sind. Ob es sich um Währungen 
 handelt, um Wissen oder Waren, mit Blockchain 
lassen sich Geschäftsprozesse direkt durchfüh-
ren, ohne die Vermittlung durch einen Interme-
diär. Bei Geldtransaktionen mit Kryptowährungen 
fällt die Bank als Intermediär weg, weil die Zah-
lungen direkt zwischen den Geschäftspartnern 
abgewickelt werden, womit sich der administra-
tive Aufwand erheblich reduziert. Die Einsatz-
möglichkeiten der Blockchain gehen jedoch weit 
über Transaktionen hinaus: Beispielsweise für 
sogenannte Smart Contracts, also software-
basierte Verträge für Mietvorgänge, regelmäs-
sige Warenlieferungen oder Dienstleistungen, 
aber auch für Lieferungen von Waren oder 
 Warenbestandteilen durch Logistikunternehmen 
oder zur lückenlosen Dokumentation im Auto-
Occasionsmarkt, wenn für ein Fahrzeug alle In-
formationen des Herstellers, der Garagen und 
Versicherungen eingespeist werden.

Die liberale Wirtschaftsordnung und die kurzen 
administrativen Wege haben schon eine Reihe von 
Unternehmen im Bereich der Blockchain-Techno-
logie veranlasst, Liechtenstein als Standort in Er-
wägung zu ziehen. Vom «Regulierungslabor», dem 
Kompetenzzentrum bei der Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein zur Unterstützung von Fintech-Un-
ternehmen, wurden allein im Jahr 2017 über hundert 
Unternehmen in Fragen der Unternehmens grün- 

dung und der Regulierung beraten. Der über-
wiegende Anteil dieser Unternehmen befasst sich 
mit neuen Geschäftsfeldern, die im Sektor der Fi-
nanzdienstleistungen anzusiedeln sind. Andere 
Unternehmen entwickelten ausserhalb der Finanz-
dienstleistungen innovative Geschäftsideen, die mit 
Einsatz der Blockchain-Technologie umgesetzt 
werden sollen. Die Absicht der Regierung, mit der 
Bereitstellung von attraktiven Rahmenbedingungen 
die Ansiedlung und den Aufbau neuer Unternehmen 
zu fördern, beginnt sich damit zu erfüllen. Verbun-
den ist damit die Hoffnung, die Blockchain-Techno-
logie könne sich zu einem Treiber einer neuen 
Innovationswelle entwickeln. 

Kundenschutz verbessern  
und Reputationsrisiken  
für Liechtenstein reduzieren
Liechtenstein fördert die Innovationen im Rahmen 
der Blockchain-Technologie, ist sich aber auch be-
wusst, dass es gilt, die mit der neuen Technologie 
verbundenen Risiken durch regulatorische Mass-
nahmen zu minimieren. Als erstes Land in Europa 
hat Liechtenstein deshalb ein Blockchain-Gesetz 
erarbeitet, in dessen Mittelpunkt die Rechtssicher-
heit für Anbieter und Nutzer von Blockchain-Ge-
schäften steht. Aufgrund des hohen Innovations - 
tempos der Blockchain-Technologie und der unter-
schiedlichen Anwendungsgebiete ist der Gesetzes-
entwurf, der in der zweiten Hälfte 2018 in die 
Vernehmlassung an interessierte Kreise ge- 
schickt wurde, abstrakt ausgestaltet, um seine Gül-
tigkeit auch über folgende Technologie-Generationen  
bewahren zu können. Für Blockchain-Systeme ver-
wendet das Gesetz deshalb den Begriff «auf ver-
trauenswürdigen Technologien beruhende Trans- 
aktionssysteme» – kurz VT-Systeme. Nachdem die 
Blockchain-Technologie auch in Liechtenstein schon 
aktiv genutzt wird, soll das Gesetz festlegen, welche 
Anforderungen für Tätigkeiten auf Blockchain- 
Systemen gelten, um damit einerseits den Kunden-
schutz zu verbessern und um andererseits mögliche 
Reputationsrisiken für Liechtenstein zu reduzieren. 
Angesichts der sehr grossen Bedeutung des Finanz-
dienstleistungssektors soll das Grundlagengesetz 
auch den Brückenschlag zwischen den etablierten 
Unternehmen und den Blockchain-Anwendungen 
erleichtern. Den Blockchain-Einsatz hält die Re- 

Das neue Blockchain-Gesetz leistet einen  
wichtigen Beitrag zur Standortattraktivität Liechtensteins

EDITORIAL

Wir leben in einem digitalen Zeitalter. 

Eine Welt ohne Smartphone, das in der 

Lage ist, beinahe sämtliche Funkti-

onen im Privat- und Wirtschafts leben 

zu übernehmen, kann man sich kaum 

mehr vorstellen. Vor ungefähr einem 

Vierteljahrhundert, als das World 

Wide Web dem breiten Publi kum zu-

gänglich gemacht wurde, erlebte die 

Welt den Startschuss für eine digitale 

Revolution, deren Auswirkungen nicht 

ansatzweise voraussehbar waren.

Ähnliches könnte uns mit der Block-

chain-Technologie bevorstehen. Denn 

mit dieser Basistechnologie sind 

ebenfalls unzählige Anwendungen 

möglich, nicht nur für den Finanz-

dienstleistungssektor, sondern prak-

tisch für alle Handelsbereiche und 

sogar für das persönliche Umfeld.

Wo sich ein neuartiges Betätigungs-

feld auftut, werden Regelungen 

notwendig, um Missbräuche zu ver-

hindern. Liechtenstein arbeitet des-

halb an einem Blockchain-Gesetz, 

dessen Hauptaufgabe darin bestehen 

wird, Rechtssicherheit für Block-

chain-Akteure zu schaffen. 

Herzlichst Ihr

Dr. Norbert Seeger



Die Blockchain-Technologie ermöglicht neue Dienstleistungen  
mit geringen Kosten für digitale Transaktionen

gierung für Banken wie Vermögensverwalter, für 
Fonds wie Versicherungen für möglich. Um das 
Anwendungspotenzial möglichst lückenlos erfassen 
zu können, soll das Rechtskonstrukt des «Token» 
eingeführt werden: Im Unterschied zu diesem 
 bereits in verschiedenen Varianten kursierenden 
Begriff definiert Liechtenstein den Token als «Infor-
mation auf dem System einer vertrauenswürdigen 
Technologie» bzw. als neues rechtliches Element 
zur Verkörperung von Rechten aller Art. Obwohl 
international schon verschiedene Typen von Token 
unterschieden werden, verzichtet Liechtenstein auf 
eine entsprechende Klassifizierung. Geschaffen 
werden soll eine rechtliche Grundlage für einen 
breiten Anwendungsbereich der «Token-Ökonomie», 
die Rechtssicherheit auch für Fälle schafft, die heu-
te erst in Ansätzen erkennbar sind.

Registrierungspflicht und Mindest-
anforderungen an die Geschäftstätigkeit
Mit der Blockchain-Technologie verbunden ist der 
Aufbau neuer Geschäftsfelder, die mit den be-
stehenden Regulierungen nur teilweise erfasst wer-
den können und damit gewisse Risiken in sich 
bergen. Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 
(FMA) stellte im Rahmen der Beratungen durch das 
Regulierungslabor fest, dass neue Fintech-Unter-
nehmen sehr regulierungsfreundlich eingestellt 
sind. Die Begründung dafür liegt vor allem bei der 
damit zusammenhängenden Rechtssicherheit. Der 
Entwurf für das Blockchain-Gesetz sieht aber nicht 
die Regulierung der Technologie vor, sondern er-
achtet die Regulierung der VT-Dienstleister als ef-
fizienter: Die Anbieter derartiger Dienstleistungen 
sollen zur kritischen Prüfung der VT-Systeme ver-
pflichtet werden. Als Vorteil dieser Art der Regulie-
rung wird gesehen, dass Dienstleister dadurch 
rasch auf neue Entwicklungen im Bereich der VT-
Systeme reagieren können. Vorgesehen sind Min-
destanforderungen für VT-Dienstleister, die aus 
Sicht des Nutzerschutzes, der Einhaltung interna-
tionaler Standards und der Reputation Liechten-
steins von Bedeutung sind: Dazu zählen eine klare 
Organisationsstruktur mit abgegrenzten, trans-
parenten und kohärenten Verantwortungsbereichen, 
dem Geschäftsfeld angemessene interne Kon-
trollmechanismen sowie ein Mindestkapital von 
100 000 Franken oder gleichwertige Sicherheiten. 

Die Regierung ist sich bewusst, dass mit diesen gesetzlichen Anforderungen an VT-
Dienstleister eine Hürde aufgebaut wird, die in anderen Ländern nicht existiert. Für 
Dienstleister mit Sitz in Liechtenstein, nicht jedoch für Anbieter aus dem Ausland, besteht 
ausserdem eine Registrierungspflicht. Registrierung und Mindestanforderungen an die 
Geschäftstätigkeit sollen gegenüber Kunden wie ein Qualitätslabel wirken und damit ein 
Verkaufsargument darstellen. Weil der Zeitfaktor bei Unternehmensgründungen oft 

BLOCKCHAIN IM STABIQ TREASURE HOUSE
Das STABIQ Treasure House ist ein absolut sicherer Ort zur Lagerung von 
Wertgegenständen. Tresore und Tresorräume erfüllen die Anforderungen  
an die höchsten Sicherheitsstandards. Besonders geeignet sind die individuell 
gestalteten Aufbewahrungsräumlichkeiten für Gold und Edelmetalle, für 
wertvolle Uhren und Schmuckstücke sowie für exklusive Münzsammlungen. 
Die raumklimatischen Bedingungen sind ausserdem bestens geeignet  
für die Einlagerung von Kunst und Kunstgegenständen, die in einem exklusiven 
Ambiente in speziell eingerichteten Showräumen betrachtet und Kunst-
interessenten präsentiert werden können. 

Mit der Blockchain-Technologie eröffnen sich auch für das STABIQ Treasure 
House neue, bisher ungeahnte Möglichkeiten. Die Einsatzmöglichkeiten  
dieser innovativen Technologie gehen weit über das Gebiet der digitalen Wäh-
rungen hinaus, die derzeit noch im Vordergrund stehen. Insbesondere  
weil die  Blockchain ein elektronisches Register für digitale Datensätze und 
Trans aktionen ist, können sich daraus vielfältige Anwendungsbereiche  
für Wert gegenstände entwickeln, die in geschützten Tresoren und Tresor-
räumlichkeiten aufbewahrt sind. 

KRYPTO STORAGE
Der Handel mit Kryptowährungen wird zunehmend intensiver und braucht zur 
Absicherung auch eine physische Backup-Lösung. Jedes Krypto Wallet  
hat einen sog. Seed, das ist der private und geheime Schlüssel, welcher den 
Zugriff auf das Krypto Wallet erlaubt. Es empfiehlt sich, Wallet und Seed 
separat und sicher vor einem fremden Zugriff in einer Hochsicherheits- 
Umgebung einzulagern. STABIQ Treasure House bietet dazu sachgerechte 
Safe-Lösungen an.

Von Bedeutung könnte sich der Blockchain-Einsatz für Kunst- und Wertgegen-
stände als manipulationssichere Datenbank erweisen. Im Vergleich zu  
den herkömmlichen Methoden bietet die Blockchain erhebliche Vorteile, wenn 
es darum gehen soll, die Eigentumsrechte nachzuverfolgen. Denkbar sind  
auch aufgrund des Peer-to-Peer-Systems der Blockchain-Technologie die 
Transaktionen von Kunstgegenständen direkt zwischen den Teilnehmern, ohne 
den Einsatz von Intermediären. Noch steht die Anwendung der Blockchain- 
Technologie ausserhalb der Krypto-Währungen am Anfang. Aufgrund des 
Verschlüsselungsverfahrens und der dezentralen Verteilung der Datenbanken 
im Netzwerk gilt die Blockchain als fälschungssicher, was insbesondere  
bei Wertgegenständen eine wichtige Rolle spielt. 



eine grosse Rolle spielt, wird auf eine umfangreiche Prüfung der neuen Unternehmen durch 
den Staat verzichtet. Zur Anwendung kommt ein zeitlich weniger aufwendiges Registrierungs-
verfahren bei der Finanzmarktaufsicht, die damit auch für Unternehmen zuständig sein wird, 
deren Geschäftstätigkeiten nicht in den Bereich der Finanzdienstleistungen fallen. 

Liechtenstein – idealer Standort für innovative Ideen
Mit dem Blockchain-Gesetz soll Liechtenstein nach den Vorstellungen der Regierung die  Rolle 
als Impulsgeber erfüllen, um innovativen Geschäftsmodellen – egal ob von etablierten Unter-
nehmen ausgehend oder von Start-ups – ein attraktives Umfeld mit der erforderlichen Rechts-
sicherheit zu verschaffen. Vor dem Hintergrund, dass die Digitalisierung die Wirtschaft und 
Gesellschaft mit grosser Dynamik prägt und weiter prägen wird, erachtet die Regierung die 
Innovationsfähigkeit Liechtensteins als ein zentrales Element für die künftige Entwicklung des 
Landes. Liechtenstein ist nach Einschätzung der Regierung, nicht zuletzt mit dem neuen 
Blockchain-Gesetz, ein idealer Standort, um innovative Ideen zu realisieren und zur Markt reife 
zu bringen.

Mit dem neuen Blockchain-Gesetz schafft Liechtenstein 
die notwendige Rechtssicherheit für alle Nutzer 
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